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Objekt oder in dessen unmittelbarer Nähe aufhält und 
Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß in oder an 
Objekten dieser Art Straftaten begangen werden sollen, 
durch die Personen oder diese Objekte gefährdet sind, 
und dies auf Grund; der Gefährdungslage oder auf die 
Person bezogener Anhaltspunkte erforderlich ist;

4. an einer Kontrollstelle, die von 'der Polizei eingerichtet 
worden ist, um eine Straftat von erheblicher Bedeutung 
zu verhüten. Die Einrichtung einer Kontrollstelle ist nur 
mit Zustimmung des Innenministers oder einer von ihm 
benannten Stelle zulässig, es sei. denn, daß Gefahr im 
Verzüge vorliegt.

(2) Die Polizei kann die zur Feststellung der Identität er
forderlichen Maßnahmen treffen. Sie kann den Betroffenen 
insbesondere anhalten, ihn nach seinen Personalien befra
gen und verlangen, daß er Angaben zur Feststellung seiner 
Identität macht und mitgeführte Ausweispapiere zur Prü
fung aushändigt. Der Betroffene kann festgehalten wer
den, wenn die Identität auf andere Weise nicht oder nur un
ter erheblichen Schwierigkeiten festgestellt werden kann. 
Unter den Voraussetzungen des Satzes 3 können der Betrof
fene sowie die von ihm mitgeführten Sachen durchsucht wer
den.

§ 16
Erkennungsdienstliche Maßnahmen

(1) Erkennungsdienstliche Maßnahmen sind insbesondere
1. die Abnahme von Finger- und Handflächenabdrücken,
2. die Aufnahme von Lichtbildern,
3. die Feststellung äußerer körperlicher Merkmale,
4. Messungen und ähnliche Maßnahmen.

(2) Die Polizei kann erkennungsdienstliche Maßnahmen 
vornehmen, wenn

1. eine nach § 15 zulässige Identitätsfeststellung auf andere 
Weise nicht oder nur unter erheblichen Schwierigkeiten 
möglich ist,

2. das zur vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten erfor
derlich ist, weil der Betroffene verdächtig ist, eine Tat 
begangen zu haben, die mit Strafe bedroht ist und wegen 
der Art und Ausführung der Tat die Gefahr der Wieder
holung besteht.

(3) Ist die Identität festgestellt, sind in den Fällen des Ab
satzes 1 Ziffer 1 die im Zusammenhang mit der Feststellung 
angefallenen erkennungsdienstlichen Unterlagen zu vernich
ten, es sei denn, ihre weitere Aufbewahrung ist nach Absatz 1 
Ziffer 2 oder anderen Rechtsvorschriften zulässig.

(4) Die betroffene Person ist bei Vornahme der erkennungs
dienstlichen Maßnahmen über die Vernichtungspflicht zu in
formieren.
Sind die Unterlagen ohne Wissen des Betroffenen angefer
tigt worden, so ist ihm mitzuteilen, welche Unterlagen auf
bewahrt werden, sobald dies ohne Gefährdung des Zwecks 
der Maßnahme geschehen kann.

§17
Prüfung von Berechtigungsscheinen

Die Polizei kann verlangen, daß ein Berechtigungsschein 
zur Prüfung ausgehändigt wird, wenn der Betroffene auf
grund einer Rechtsvorschrift verpflichtet ist, diesen Berech
tigungsschein mitzuführen.

§ 18 
Vorladung

(1) Die Polizei kann eine Person schriftlich oder mündlich 
vorladen, wenn

1. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß die Person 
sachdienliche Angaben machen kann, die für die Erfül
lung einer bestimmten polizeilichen Aufgabe erforderlich 
sind, oder

2. das zur Durchführung erkennungsdienstlicher Maßnah
men erforderlich ist.

(2) Bei der Vorladung soll deren Grund angegeben wer
den. Bei der Festsetzung des Zeitpunktes soll auf den Beruf 
und die sonstigen Lebensverhältnisse des Betroffenen Rück
sicht genommen werden.

(3) Leistet еіц Betroffener der Vorladung ohne hinreichen
den Grund keine Folge, so kann sie zwangsweise durchge
setzt werden,

1. wenn die Angaben zur Abwehr einer Gefahr für Leib, 
Leben oder Freiheit einer Person erforderlich sind oder

2. zur Durchführung erkennungsdienstlicher Maßnahmen. 
Die zwangsweise Vorführung darf nur aufgrund richterlicher 
Anordnung erfolgen, es sei denn, daß Gefahr im Verzüge vor
liegt.
Die im Strafverfahrensrecht bestehenden Bestimmungen über 
verbotene Vemehmungsmethoden gelten entsprechend.

(4) Für die Entschädigung von Personen, die auf Vorla
dung als Zeugen erscheinen oder die als Sachverständige her
angezogen werden, gelten die Regelungen über die Entschä
digung von Zeugen und Sachverständigen entsprechend.

§ 19
Platzverweisung

Die Polizei kann zur Abwehr einer Gefahr eine Person 
vorübergehend von einem Ort verweisen oder ihr vorüber
gehend das Betreten eines Ortes verbieten. Die Platzverwei
sung kann ferner gegen Personen angeordnet werden, die 
den Einsatz der Feuerwehr oder von Hilfs- oder Rettungs
diensten behindern.

§20
Gewahrsam

(1) Die Polizei kann eine Person in Gewahrsam nehmen, 
wenn
1. das zum Schutz der Person gegen eine Gefahr für Leib 

und Leben erforderlich ist, insbesondere weil die Per
son sich erkennbar in einem die freie Willensbestimmung 
ausschließenden Zustand oder sonst in hilfloser Lage be
findet oder

2. das unerläßlich ist, um die unmittelbar bevorstehende 
Begehung oder Fortsetzung einer Straftat oder einer Ord
nungswidrigkeit von erheblicher Bedeutung zu verhin
dern; die Annahme, daß eine Person eine solche Tat be
gehen oder zu ihrer Begehung beitragen wird, kann sich 
insbesondere darauf stützen, daß
a) sie die Begehung der Tat angekündigt oder dazu auf

gefordert hat oder Transparente oder sonstige Gegen
stände mit sich führt; dies gilt auch für Flugblätter 
solchen Inhalts, soweit sie in einer Menge mitgeführt 
werden, die zur Verteilung geeignet ist, oder

b) bei ihr Waffen, Werkzeuge oder sonstige Gegenstände 
aufgefunden werden, die ersichtlich zur Tatbegehung 
bestimmt sind oder erfahrungsgemäß bei derartigen 
Taten verwendet werden, oder ihre Begleitperson 
solche Gegenstände mit sich führt und sie den Umstän
den nach hiervon Kenntnis haben mußte, oder

c) die bereits in der Vergangenheit aus vergleichbarem 
Anlaß bei der Begehung von Straftaten oder Ord
nungswidrigkeiten von erheblicher Bedeutung für die 
Allgemeinheit als Störer betroffen worden ist und 
nach den Umständen eine Wiederholung dieser Ver
haltensweise zu erwarten ist oder

3. das unerläßlich ist, um eine Platzverweisung nach § 19 
durchzusetzen.

(2) Die Polizei kann Minderjährige, die sich der Obhut 
der Sorgeberechtigten entzogen haben, in Gewahrsam neh
men, um sie den Sorgeberechtigten oder dem zuständigen 
Organ der Jugendhilfe zuzuführen.

(3) Die Polizei kann Personen, die aus Einrichtungen ent
wichen sind, in die sie zwangsweise eingewiesen wurden, in 
Gewahrsam nehmen und in die Einrichtung zurückbringen.


